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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1987

Norm

WEG 1975 §23 Abs1

Rechtssatz

Der § 23 Abs 1 WEG 1975 umschreibt nur jene Personen, gegen die Ansprüche der Wohnungseigentumsbewerber

gemäß § 23 Abs 2 Z 1 und 2 WEG geltend gemacht werden können; das WEG enthält aber keine Aussage zur Frage, an

wen der Wohnungseigentumsbewerber schuldbefreiend seine Zahlungen zu richten hat.
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